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Vom 16. Dezember 2020 – Az.: 51-2611.2/90 –
 
 
Fundstelle: GABl. 2021, S. 31
 
 
Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur über Flächen für Rettungsge-
räte der Feuerwehr auf Grundstücken und Zufahrten (VwV Feuerwehrflächen) vom 17. September 2012
(GABl. S. 859) – Az.: 41-2611.2/90 – wird hiermit neu erlassen:
 
 

I.
 
 
Der nach § 15 Absatz 3 LBO erforderliche unabhängige zweite Rettungsweg kann nach § 15 Absatz 5
LBO über eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit führen. Sind
tragbare Leitern als Rettungsgeräte vorgesehen, so sind die nach § 2 LBOAVO notwendigen Zu- und
Durchgänge und die nach Abschnitt 4.3 erforderlichen Stellflächen vorzusehen und ständig freizuhalten.
Sind Hubrettungsfahrzeuge als Rettungsgeräte erforderlich, so sind die nach § 2 LBOAVO notwendigen
Zu- und Durchfahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen vorzusehen, zu kennzeichnen und ständig freizu-
halten.
 
 
1 Begriffe

 
 
 

1.1 Zugänge, Durchgänge
 
 
Zugänge sind Flächen auf dem Grundstück, die Grundstücksteile mit der öffentlichen Verkehrsflä-
che verbinden. Sie können auch überbaut sein (Durchgänge). Sie dienen zum Erreichen von Stell-
flächen mit Rettungs- und Löschgeräten.
 
 
 

1.2 Zufahrten, Durchfahrten
 
 
Zufahrten sind befestigte Flächen auf dem Grundstück, die mit der öffentlichen Verkehrsfläche di-
rekt in Verbindung stehen. Sie können auch überbaut sein (Durchfahrten). Sie dienen zum Errei-
chen von Aufstell- und Bewegungsflächen mit Feuerwehrfahrzeugen.
 
 
 

1.3 Stellflächen
 
 
Stellflächen sind nicht überbaute Flächen auf dem Grundstück, die mit der öffentlichen Verkehrs-
fläche direkt oder über Zu- oder Durchgänge in Verbindung stehen. Sie dienen dem Einsatz von
tragbaren Rettungsgeräten.
 
 
 

1.4 Aufstellflächen
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Aufstellflächen sind nicht überbaute befestigte Flächen auf dem Grundstück, die mit der öffent-
lichen Verkehrsfläche direkt oder über Zu- oder Durchfahrten in Verbindung stehen. Sie dienen
dem Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen.
 
 
 

1.5 Bewegungsflächen
 
 
Bewegungsflächen sind befestigte Flächen auf dem Grundstück, die mit der öffentlichen Verkehrs-
fläche direkt oder über Zu- oder Durchfahrten in Verbindung stehen. Sie dienen dem Aufstellen
von Feuerwehrfahrzeugen, der Entnahme und Bereitstellung von Geräten sowie der Entwicklung
von Rettungs- und Löscheinsätzen. Zu- oder Durchfahrten sind keine Bewegungsflächen. Bewe-
gungsflächen können gleichzeitig Aufstellflächen sein.
 
 
 

2 Zu- und Durchgänge
 
 
Zu- und Durchgänge sind nach § 2 Absatz 2 und 4 LBOAVO auszubilden.
 
 
 

2.1 Richtungsänderungen
 
 
Sind abweichend von § 2 Absatz 2 LBOAVO Richtungsänderungen erforderlich, so sind diese so
auszuführen, dass der Transport des Rettungsgeräts (vierteilige Steckleiter mit 2,7 m Transport-
länge bzw. dreiteilige Schiebleiter mit 5,6 m Transportlänge) auch durch Einsatzkräfte in voller
Ausrüstung möglich bleibt. In Zweifelsfällen ist die Ausführung in Abstimmung mit der für den
Brandschutz zuständigen Dienststelle festzulegen.
 
 
 

2.2 Steigungen
 
 
Müssen Steigungen überwunden werden, so sind diese für die Einsatzkräfte gut begehbar auszu-
bilden (ab 20 % möglichst befestigt und ab 40 % möglichst mit Stufen). Liegen Steigungen und
Höheneinschränkungen vor, so ist darauf zu achten, dass die Rettungsgeräte mit den in 2.1 ge-
nannten Transportlängen noch stehend transportiert werden können.
 
 
 

3 Zu- und Durchfahrten
 
 
Zu- und Durchfahrten sind nach § 2 Absatz 3 und 4 LBOAVO auszubilden.
 
 
 

3.1 Kurven in Zu- und Durchfahrten
 
 
Werden die Zufahrten nicht geradlinig geführt, so muss in Abhängigkeit vom Außenradius der Kur-
ve die Breite der Zufahrt den in Bild 1 angegebenen Werten entsprechen. Dabei müssen vor und
hinter Kurven auf einer Länge von mindestens 11 m Übergangsbereiche vorhanden sein. Zum Ein-
biegen von der öffentlichen Verkehrsfläche auf das Grundstück muss die Kurve nach Bild 1 für
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mindestens eine Anfahrrichtung Vorhandensein. Über die Planung ist Einvernehmen mit der örtli-
chen Straßenverkehrsbehörde herzustellen, soweit sie die öffentliche Verkehrsfläche betrifft.
 
 

 
 

Bild 1: Kurven in Zu- und Durchfahrten
 
 
 

3.2 Fahrspuren
 
 
Geradlinig geführte Zu- und Durchfahrten können außerhalb der Übergangsbereiche als Fahrspu-
ren ausgebildet werden. Die beiden befestigten Streifen müssen voneinander einen Abstand von
0,8 m haben und mindestens je 1,1 m breit sein.
 
 
 

3.3 Längsneigungen
 
 
Zufahrten dürfen längs bis zu 10% geneigt sein. Steilere Neigungen können im Einvernehmen mit
der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle zugelassen werden, wenn die Befahrbarkeit ge-
währleistet bleibt. Neigungswechsel sind in Durchfahrten sowie innerhalb eines Abstandes von 8
m vor und hinter Durchfahrten unzulässig. Sonstige Neigungswechsel sind mit einem Radius von
15 m auszurunden.
 
 
 

3.4 Stufen und Schwellen
 
 
Stufen und Schwellen im Zuge von Zu- oder Durchfahrten dürfen nicht höher als 8 cm sein. Eine
Folge von Stufen oder Schwellen im Abstand von weniger als 10 m ist unzulässig. Im Bereich von
Neigungswechseln nach Nummer 3.3 dürfen keine Stufen oder Schwellen sein.
 
 
 

3.5 Sperrvorrichtungen
 
 
Sperrvorrichtungen sind in Zu- oder Durchfahrten zulässig, wenn sie von der Feuerwehr geöffnet
werden können. Vorzugsweise sind Verschlüsse zu verwenden, die mit dem Überflurhydranten-
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schlüssel nach DIN 3223 oder dem Feuerwehrbeil nach DIN 14924 geöffnet werden können. Im
Einvernehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle können auch andere Schließ-
systeme zugelassen werden. Sperrpfosten dürfen im umgelegten Zustand nicht höher als 8 cm
sein.
 
 
 

3.6 Bordsteinabsenkung
 
 
Die Zufahrtsmöglichkeit von der öffentlichen Verkehrsfläche ist durch Absenken des Bordsteins
auf der gemäß 3.1 erforderlichen Länge deutlich zu machen.
 
 
 

3.7 Fahrbahnbegleitende Park- und Grünstreifen
 
 
Der öffentliche Verkehrsraum, insbesondere fahrbahnbegleitende Park- und Grünstreifen und die
Fahrbahngeometrie müssen so gestaltet werden, dass eine Zufahrt zu den erforderlichen Feuer-
wehrflächen möglich ist (siehe auch 3.1). Über die erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnun-
gen ist Einvernehmen mit der örtlichen Straßenverkehrsbehörde und mit der für den Brandschutz
zuständigen Dienststelle herzustellen.
 
 
 

4 Aufstellflächen und Stellflächen auf dem Grundstück
 
 
Aufstellflächen müssen mindestens 5 m breit, mindestens 11 m lang und so angeordnet sein, dass
alle zum Anleitern bestimmten Stellen von Hubrettungsfahrzeugen erreicht werden können.
 
 
 

4.1 Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge entlang der Außenwand
 
 
Aufstellflächen, die am Gebäude entlang geführt werden, müssen von der anzuleiternden Außen-
wand einen Abstand von mindestens 3 m haben. Dieser Abstand darf höchstens 9 m und bei Brüs-
tungshöhen von mehr als 18 m höchstens 6 m betragen. Die Aufstellfläche soll mindestens 8 m
über die letzte Anleiterstelle hinausreichen. Im Einvernehmen mit der für den Brandschutz zustän-
digen Dienststelle können andere Abstände festgelegt werden, wenn örtliche oder technische Ge-
gebenheiten dies erfordern.
 
 
 

4.2 Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge rechtwinklig zur Außenwand
 
 
Rechtwinklig oder annähernd im rechten Winkel auf die anzuleiternde Außenwand zugeführte Auf-
stellflächen dürfen keinen größeren Abstand als 1 m zur Außenwand haben. Die Entfernung zwi-
schen der seitlichen Begrenzung der Aufstellfläche und der entferntesten seitlichen Begrenzung
der zum Anleitern bestimmten Stelle darf 9 m und bei Brüstungshöhen von mehr als 18 m 6 m
nicht überschreiten.
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Bild 2: Aufstellflächen entlang der Außenwand bzw. rechtwinklig zur Außenwand
 
 
 

4.3 Stellflächen für tragbare Leitern
 
 
Stellflächen für tragbare Leitern müssen mit einer Kante unmittelbar an die vertikale Projektion
der anzuleiternden Stellen anschließen; dabei muss die Leiter mit Hilfseinrichtungen und 0,5 m
seitlichem Lichtraum innerhalb der Stellfläche liegen. Die Stellfläche für die vierteilige Steckleiter
(Standardrettungsgerät) muss mindestens 3 m x 3 m betragen. Die Fläche kann im Einvernehmen
mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle ausnahmsweise, insbesondere bei geringe-
rer Rettungshöhe, verkleinert werden. Die Stellfläche für die dreiteilige Schiebleiter muss mindes-
tens 4 m x 4 m betragen. Dabei muss für beide Leitertypen das Verlassen einer mit einem Anstell-
winkel von 70° angestellten Leiter durch einen Raum von 0,5 m Tiefe hinter dem Leiterfuß möglich
bleiben. Die Stellflächen für Leitern müssen einen sicheren Stand bieten; eine Befestigung ist nicht
erforderlich. Die Stellfläche darf in der Richtung parallel zur Kante der zum Anleitern bestimmten
Stelle keine Neigung aufweisen und im Übrigen darf die Neigung den Leiterfuß bei 70° Anstellwin-
kel nicht abrutschen lassen.
 
 
 

4.4 Freihalten des Anleiterbereichs
 
 
Zwischen den zum Anleitern bestimmten Stellen und den Aufstellflächen bzw. Stellflächen dürfen
sich keine den Einsatz der Rettungsgeräte erschwerenden Hindernisse wie bauliche Anlagen, Bäu-
me, Wasserflächen, Abgrabungen oder Aufschüttungen befinden.
 
 
 

4.5 Neigungen der Aufstellflächen
 
 
Aufstellflächen müssen in einer Ebene liegen und dürfen nicht mehr als 5 % geneigt sein.
 
 
 

5 Bewegungsflächen
 
 
Bewegungsflächen müssen für jedes nach Ausrückeordnung vorgesehene Fahrzeug 7 m x 12 m
groß sein. Im Einvernehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle können aus-
nahmsweise auch kleinere Bewegungsflächen zugelassen werden. Vor und hinter Bewegungs-
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flächen an weiterführenden Zufahrten sind mindestens 4 m lange Übergangsbereiche anzuord-
nen (siehe Bild 3). Bewegungsflächen müssen in einer Ebene liegen und dürfen in keiner Richtung
mehr als 5 % geneigt sein. Bewegungsflächen für Löschfahrzeuge können innerhalb eines Radius
von 50 m um die betreffende bauliche Anlage auch auf öffentlichen Flächen liegen.
 
 

 
 

Bild 3: Bewegungsflächen
 
 
 

6 Befestigung und Tragfähigkeit
 
 
 

6.1 Befestigung von Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen
 
 
Zu- oder Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind so zu befes-
tigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von 16 t und einer
Achslast von 10 t befahren werden können. Gemäß DIN EN 1991-1-1:2010-12 NCI NA.3.3.3 (NA.2)
sind Hofkellerdecken, die im Brandfall von Feuerwehrfahrzeugen befahren werden, für die Brü-
ckenklasse 16/16 nach DIN 1072:1985-12, Tabelle 2 zu berechnen. Dabei ist jedoch nur ein Einzel-
fahrzeug in ungünstigster Stellung anzusetzen; auf den für die Feuerwehr vorgesehenen Flächen
ist die gleichmäßig verteilte Last der Hauptspur von 5,0 kN/m2 in Rechnung zu stellen. Der nach
DIN 1072 geforderte Nachweis für eine einzelne Achslast von 110 kN darf entfallen. Die Nutzlast
darf als vorwiegend ruhend eingestuft werden, Zufahrten sind sicher begeh- und befahrbar her-
zustellen und so instandzuhalten, dass sie jederzeit von der Feuerwehr erkennbar und benutzbar
sind und eine Rutschgefahr (z. B. durch Humus, Schnee, Eis) ausgeschlossen ist.
 
 
Dieses Anforderungsniveau wird durch jegliche mit Kraftfahrzeugen befahrbare Fläche nach den
Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO) erreicht.
 
 
Flächenbefestigungen der Nutzungsklasse N-Fw - »Befahrbare Beläge für Feuerwehrzufahrten,
Aufstell- und Bewegungsflächen« der »Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von be-
grünbaren Flächenbefestigungen der Forschungsgesellschaft Landesentwicklung Landschaftsbau
e.V. (FLL)« erfüllen ebenfalls die Anforderungen.
 
 
 

6.2 Randbegrenzung befahrbarer Bereiche
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Zufahrten und Aufstellflächen müssen eine stets deutlich erkennbare Randbegrenzung aufweisen.
Dies kann eine bei allen Witterungsverhältnissen erkennbar befahrbare Fläche sein oder eine Mar-
kierung mit nicht mehr als 0,8 m Höhe (z.B. durch Bepflanzung oder durch Pfosten).
 
 
 

7 Hinweisschilder für den Brandschutz
 
 
Zu- oder Durchfahrten für Feuerwehrfahrzeuge sind durch Hinweisschilder mit der Aufschrift »Feu-
erwehrzufahrt« so zu kennzeichnen, dass diese Hinweise von der öffentlichen Verkehrsfläche aus
sichtbar sind. Diese Hinweisschilder sind als amtlich angeordnet zu kennzeichnen. Im Einverneh-
men mit der örtlichen Straßenverkehrsbehörde kann mit diesem Schild gleichzeitig ein Haltverbot
nach StVO angeordnet werden. Aufstellflächen oder Bewegungsflächen für Feuerwehrfahrzeuge
sind durch Hinweisschilder mit der Aufschrift »Fläche für die Feuerwehr« zu kennzeichnen. Diese
Hinweisschilder müssen mindestens 210 mm x 594 mm groß sein. Zugänge oder Durchgänge für
die Feuerwehr sind durch Hinweisschilder mit der Aufschrift »Feuerwehrzugang« zu kennzeichnen.
Alle Hinweisschilder müssen der Norm DIN 4066 (Hinweisschilder für den Brandschutz) entspre-
chen und mindestens 148 mm x 420 mm groß sein.
 
 
 

8 Darstellung der Flächen im Lageplan
 
 
Nach § 4 Absatz 4 Nummer 5e und f der Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung (LBOVVO)
sind die Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen unter Angabe ihrer Höhenlage im Lageplan
darzustellen. Auch die Zu- und Durchgänge und die Stellflächen für tragbare Rettungsgeräte sol-
len im Lageplan dargestellt werden. Dargestellt werden sollen ferner die im öffentlichen Raum lie-
genden Flächen für die Feuerwehr. Alle Darstellungen sollen im Lageplan in einer geeigneten Ge-
nauigkeit vermaßt werden. Jedenfalls sind gemäß § 6 Absatz 2 Nummer 1 f LBOVVO Bauteile, die
Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes unterliegen, in den Bauzeichnungen darzustellen,
sofern sie nicht in anderen Bauvorlagen in geeigneter Weise enthalten sind.
 
 
 

9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
 
 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Februar 2021 in Kraft und mit Ablauf des 31. Januars 2028
außer Kraft.
 
 
 

II.
 
 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Februar 2021 in Kraft.
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